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Erwerb der erforderlichen Fachkunde im 
Strahlenschutz bescheinigen lassen   
Wenn Sie im technischen Bereich des Strahlenschutzes tätig sind (etwa beim Betrieb von 
Röntgeneinrichtungen oder beim Umgang mit radioaktiven Stoffen), müssen Sie die 
erforderliche Fachkunde nachweisen. Diese können Sie bei der zuständigen Behörde für 
Strahlenschutz beantragen.

Basisinformationen

Wenn Sie beabsichtigen, Röntgeneinrichtungen zu betreiben oder mit radioaktiven Stoffen 
umzugehen, benötigen Sie eine Fachkundebescheinigung der zuständigen Behörde für 
Strahlenschutz als Nachweis Ihrer erworbenen Fachkunde.  
Dafür müssen Sie zunächst einen anerkannten Kurs zum Erwerb der Fachkunde 
erfolgreich abschließen. Anschließend können Sie mit weiteren Unterlagen eine 
Bescheinigung der Fachkunde beantragen.

Voraussetzungen

Sie verfügen über eine für das jeweilige Anwendungsgebiet geeignete Ausbildung.
Sie können die erforderliche praktische Erfahrung nachweisen.
Sie haben einen Kurs zum Erwerb der erforderlichen Fachkunde erfolgreich 
abgeschlossen.

Ablauf
Nachdem Sie einen anerkannten Kurs zum Erwerb der Fachkunde erfolgreich 
abgelegt haben, beantragen Sie bei der zuständigen Behörde eine Bescheinigung der 
erforderlichen Fachkunde.
Es ist auch möglich, dass die zuständige Behörde an Sie herantritt und Sie auffordert, 
einen Nachweis der erforderlichen Fachkunde vorzulegen.
Die Behörde prüft Ihre Unterlagen und die Voraussetzungen und sendet Ihnen bei 
positiver Prüfung die Bescheinigung über die erforderliche Fachkunde zu.

Benötigte Unterlagen
Nachweise über eine für das jeweilige Anwendungsgebiet geeignete Ausbildung
Nachweise über die praktische Erfahrung (Sachkundenachweis)
Nachweise über die erfolgreiche Teilnahme an anerkannten Kursen (darf nicht länger 
als 5 Jahre zurückliegen)
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Zuständige Stellen

Gewerbeaufsicht des Landes Bremen | Dienstort Bremen

+49 421 361 6260
Parkstraße 58-60, 28209 Bremen
Website
office@gewerbeaufsicht.bremen.de
Rechtssichere E-Kommunikation mehr

Formulare

Antrag auf Bescheinigung der Fachkunde im Strahlenschutz (pdf, 88.1 KB) 

Gebühren / Kosten

119,50 EUR bis 350,00 EUR

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Der anerkannte Kurs oder Lehrgang darf insgesamt nicht länger als 5 Jahre zurückliegen.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

2 Wochen bis 4 Wochen

Rechtsgrundlagen
§ 47 Absatz 1 Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender 
Strahlung (Strahlenschutzverordnung - StrlSchV)
§ 74 Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 
(Strahlenschutzgesetz - StrlSchG)

Weitere Informationen
Ionisierende Strahlung (Strahlenschutz)

Aktualisiert am 22.07.2025

https://www.service.bremen.de/visitenkarte/gewerbeaufsicht-des-landes-bremen-dienstort-bremen-11662
https://www.gewerbeaufsicht.bremen.de/
mailto:office@gewerbeaufsicht.bremen.de
https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_sp.c.14043.de
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Fachkundebescheinigung%20nach%20%C2%A747%20StrlSchV.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/strlschv_2018/__47.html
https://www.gesetze-im-internet.de/strlschg/__74.html
https://www.gewerbeaufsicht.bremen.de/gefahrenschutz/ionisierende-strahlung-strahlenschutz-15486#abs_15721
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